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BLICKcÂUF\
DER MONAT

/•ft DIE SCHWEIZ

Peter Dürrenmatt

UMSTRITTENES MILITÄRSTRAFRECHT

Unter den vielen Revisionen alter
Gesetze, die zurzeit im Bund hängig sind,
befindet sich auch eine, die das Militärstraj-
gesetz der Eidgenossenschaft zum Gegenstand

hat. Nach der Auffassung des

Bundesrates, der mit seiner Botschaft vom
22. Juli den Revisionsentwurf vorgelegt hat,
soll es sich allerdings nur darum handeln,
notrechtliche Ergänzungen, die auch auf
diesem Gebiet während der Aktivdienstjahre

nötig geworden waren, zu legalisieren,
d. h. in das geltende Gesetz einzubauen.

Diese Vorschläge des Bundesrates
haben nun einer interessanten Diskussion
über das Militärstrafrecht an und für sich
gerufen; bis zur Stunde beteiligten sich
allerdings an ihr nur einige Spezialisten.
Und doch verdiente das Problem eine breitere

Würdigung. Dabei ist besonders die
Organisation unserer Militärgerichte zur
Frage gestellt worden. Es wäre interessant,
einmal den Ursprüngen des schweizerischen
Militärgerichtswesens nachzugehen. Waren
sie wohl schweizerisch? Dieses Gerichtswesen

ist nämlich in der Form einer
Kommandoordnung aufgebaut. An der Spitze
steht der Oberauditor der Armee, ein
Oberstbrigadier. Ihm sind die Justizoffiziere
aller Grade und Funktionen unterstellt, das
heißt die Staatsanwälte, die Untersuchungsrichter

und auch die Großrichter, also die
« Gerichtspräsidenten ». Die Kritiker dieses
Zustandes haben darauf hingewiesen, wie
unmöglich derartige Verhältnisse bei un-
serm zivilen Gerichtswesen wären, wo es
darauf hinauskäme, daß der Bundesanwalt
der Vorgesetzte des gesamten schweizeri¬

schen Strafwesens würde! Jedermann sähe
darin einen Anschlag auf die Unabhängigkeit

der Gerichte.
Man erzählt sich, daß in einem

militärgerichtlichen Prozeß ein Korpskommandant
als Angeklagter erscheinen mußte,

worauf der Großrichter dem versammelten
Gericht Achtungstellung befahl, um es dem
Korpskommandanten zu melden. Militärisch

war das gewiß korrekt; aber es zeigt
auch, wo die Fragwürdigkeit eines solchen
Aufbaues beginnt.

Es ist interessant, daß kein Geringerer
als General Wille, der wirklich nicht im
Geruch abwegiger Demokratisierungsideen
für die Armee stehen dürfte, schon 1882
den radikalen Vorschlag machte, überhaupt
kein besonderes Militärstrafrecht zu schaffen.

Das war, bevor es ein schweizerisches
Strafgesetzbuch gegeben hat. Heute gibt es
dieses, und es stimmt mit dem militärischen
weitgehend überein. Wir teilen daher die
Meinung jener, die vorschlagen, für die
Armee ein einfaches Disziplinarreglement
aufzustellen, das Militärstrafgesetz aber
abzuschaffen und damit auch die
Militärgerichte aufzuheben. Das entspräche dem
schweizerischen Staatsaufbau besser als der
geltende Zustand. Sollten aber die zuständigen

Stellen (was wahrscheinlich ist) vor
derartiger Radikalität Hühnerhaut bekommen,

so wollen wir wenigstens hoffen, die
Vorschläge namhafter Juristen, die darauf
abzielen, auch bei der Militärjustiz eine
wirkliche Trennung der Gewalten
einzuführen, werden Gehör finden und in die
Revision eingehen!
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